
Stadtrat 

 

 
Protokollauszug vom                                                       23.06.2021 
 

 

Departement Sicherheit und Umwelt / Stadtpolizei:  

Verpflichtungskreditabrechnung Projekt-Nr. 19814, «Sicherheitseinrichtung 

Grossveranstaltungen (2020)» (Minderkosten) 

IDG-Status: öffentlich 

SR.21.477-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung des Verpflichtungskredites Projekt-Nr. 19814 für «Sicherheitseinrichtung 

Grossveranstaltungen (2020)» im Betrag von 175 329.83 Franken (Minderkosten  

4 670.17 Franken) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Sicherheit und Umwelt, Bereich Stadtpolizei; Finanzamt, 

Investitionsstelle; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung / Ausgabenfreigabe 
Die Departementsvorsteherin DSU hat mit Verfügung vom 9. Juli 2020 den vom Grossen 

Gemeinderat am 16. Dezember 2019 mit konstitutivem Budgetbeschluss bewilligten Kredit in 

Höhe von 180 000 Franken für «Sicherheitseinrichtung Grossveranstaltungen (2020)» zulasten 

der Investitionsrechnung des allgemeinen Verwaltungsvermögens, Projekt-Nr. 19814, 

freigegeben (Beilage 1).  

 

2. Projektbeschrieb 
Durch die im Projekt realisierte Beschaffung von mobilen Sicherheitseinrichtungen, können die 

Ressourcen der Stadtpolizei bei Grossanlässen geschont und optimaler eingesetzt sowie 

Personenansammlungen besser kanalisiert und gelenkt werden. Weiter bieten diese einen 

Schutz für Einsatzkräfte sowie Objekte und Einrichtungen auf dem gesamten Stadtgebiet von 

Winterthur. Damit tragen sie zur allgemeinen Sicherheit in der Stadt und deren Bevölkerung bei.  

 

3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19814 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 180 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  175 329.83 

Mehraufwand/Minderaufwand  4 670.17 

 

 Plan Einnahmen 

Einnahmen/Rückerstattungen 0.00 0.00 

Abweichung  0.00 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Das Projekt konnte im Rahmen des bewilligten Kredits realisiert werden.  

 

4. Rechtsgrundlage 
Gestützt auf Art. 65 Abs. 3 der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt der Stadt Winterthur 

(SRS 6.1-1.1) werden die Abrechnungen von Verpflichtungskrediten und Gebundenerklärungen 

der Investitionsrechnung (Kreditabrechnungen) vom Stadtrat abgenommen. 
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5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

 

Beilagen: 
1. Ausgabenfreigabe vom 09.07.2020 

2. Projektabrechnung vom 20.04.2021 
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